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Abb. 3: Bohrplatzauslegung am Standort Au (Gesamtfläche ca. 7000 m2)
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Die genaue Ausgestaltung des Bohrplatzes wird nach der öffentlichen 
Ausschreibung der Bohrarbeiten gemeinsam mit dem ausgewählten 
Unternehmen festgelegt. 

Für die Erstellung der beiden Tiefbohrungen sind jeweils rund vier 
Monate eingeplant. Anschliessend erfolgen Tests am Bohrloch, 
Pumpversuche und Massnahmen in den wasserführenden Gesteins-
schichten. Diese Tests werden von spezialisierten Bohrservice-	
unternehmen durchgeführt. Die Projektsteuerung wird während der 
gesamten Projektdauer vom Projektteam der Sankt Galler Stadtwerke 
mit Unterstützung einer externen Bauherrenberatung wahrgenommen. 
Die Qualitätsüberwachung durch Bohrtechnikingenieure sowie 	
die geologische Begleitung und Dokumentation erfolgen parallel zum 
Bohrbetrieb. 

Für die Ausführung der Bohrungen und die Durchführung der Tests 	
ist eine Sondierbewilligung, für die Installation von Bohrplatz und 
Bohranlage eine Baubewilligung notwendig. Zuständig für die Koordi-	
nation und Erteilung dieser Bewilligungen ist das Amt für Umwelt 	
und Energie des Kantons St.Gallen (AFU) zusammen mit dem städti-	
schen Amt für Baubewilligungen (ABB). 

b) Betriebsphase

Sobald die Bohrarbeiten abgeschlossen sind und eine ausreichende 
Fündigkeit gesichert ist, wird an Ort und Stelle ein Geothermie-	
Heizkraftwerk errichtet. Im Geothermie-Heizkraftwerk werden alle 
wesentlichen Anlagenteile für die Erdwärmenutzung installiert: 
Wärmetauscher zur Wärmeabgabe an das Fernwärmenetz, Ver
dampfer zur Abgabe der Wärme an die Turbine, Filter, Pumpen zum 
Rückführen des abgekühlten Thermalwassers, Druckhalte- und 
Sicherheitseinrichtungen sowie Anlagen zum Steuern und Über
wachen der Anlage. Herzstück der Kraftwerkszentrale ist eine 
Turbinen-Generator-Einheit. Der Thermalwasserkreislauf ist durch 
einen Wärmetauscher vom Kraftwerks- und Fernwärmekreislauf 
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getrennt, d.h. es findet nach der Förderung des Thermalwassers an 
der Oberfläche eine Wärmeübergabe, aber keine Wasserentnahme 
aus dem Thermalwasserkreislauf statt. Nach dem Wärmeentzug aus 
dem Thermalwasser wird dieses über die Injektionsbohrung wieder 	
in den Untergrund zurückgeführt. Bei einer fündigen Bohrung (mindes-
tens 50 l /s und 150 °C) ist sowohl die Wärme- als auch eine Strom-
produktion möglich. 

Abb. 4: Schematische Darstellung eines Geothermie-Heizkraftwerks
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Im Rahmen des Vorprojekts wurde ein erstes Gestaltungskonzept 
ausgearbeitet. Das Kraftwerk besteht aus drei Teilen: dem Maschinen-
haus, den Betriebs- und Nebenräumen und den Kühlanlagen. Da 
Letztere auf die Nebenräume zu liegen kommen, kann ein kompakter, 
klar ausformulierter Baukörper geschaffen werden. Das äussere 
Erscheinungsbild des Heizkraftwerks soll modern gestaltet und auf 
die Umgebung abgestimmt werden. Die Erschliessung erfolgt ab der 
Rechenwaldstrasse über die Einfahrt zur ARA, vorbei an den beste-
henden Bauten. 

Abb. 5: Gestaltungsstudie des Geothermie-Heizkraftwerks in der Au

Für die Betriebsphase ist eine kantonale Konzession für die Gewässer-
nutzung erforderlich, auch wenn das Thermalwasser, welches dem 
Untergrund entnommen wird, nach der Wärmeentnahme wieder 
zurückgeführt wird. Für den aus geothermischer Energie erzeugten 
Strom darf mit einer Vergütung von 40 Rp./kWh gerechnet werden. 
Ein entsprechendes Gesuch wurde beim Bund eingereicht. 
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Ausbau der Fernwärmeversorgung

Der zweite wesentliche Bestandteil des Vorhabens besteht im 
Ausbau des Verteilnetzes für die Fernwärme. Das Fernwärmenetz 
transportiert die Erdwärme und die Abwärme aus dem Kehricht-	
Heizkraftwerk über geschlossene Wasserkreisläufe zu den Nutze
rinnen und Nutzern.

Bei der Auswahl neuer Fernwärmegebiete stehen die potenziellen 
Kundinnen und Kunden und ihr Wärmebedarf im Zentrum der 
Überlegungen. Ein wirtschaftlich interessantes Fernwärmegebiet 
zeichnet sich durch folgende Verhältnisse aus:
–	 �grosse Gebäudekomplexe mit hohen durchschnittlichen 	

Anschlussleistungen;
–	 dichte Bebauungsstruktur mit kurzen Anschlussleitungen;
–	 keine oder schwache Erdgasversorgung;
–	 �wenig Hauptstrassenachsen, was einen kostengünstigeren 

Leitungsbau erlaubt.

Die einzelnen Teilgebiete wurden hinsichtlich wirtschaftlicher Fern-	
wärmeversorgung untersucht und grob eingeteilt. Für Fernwärme 
geeignete und interessante Gebiete mit grossen Wärmebezügerinnen 
und -bezügern und hoher Siedlungsdichte werden, abgestimmt auf 
den systematischen Netzaufbau, bevorzugt erschlossen.

Aufgrund des erheblichen Investitionsbedarfs für das Leitungssystem 
und des Umfangs an Tiefbauarbeiten soll der Ausbau der Fernwärme 
in vier Phasen erfolgen, wobei die Phase 1 Bestandteil dieser Vorlage 
ist. Der notwendige Ausbau des Fernwärmenetzes wird so weit 
vorangetrieben, dass er auch ohne Wärmelieferung aus dem Geo
thermie-Heizkraftwerk wirtschaftlich und ökologisch betrieben werden 
kann. Die Abwärme des Kehricht-Heizkraftwerkes wird damit optimal 
genutzt. Die Übersicht zeigt die Realisierung des Ausbaus der Fern-	
wärmeversorgung in vier Phasen gemäss heutigem Planungsstand.

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes
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Das Konzept der Fernwärmeversorgung sieht vor, dass mittelfristig 
im Talbereich jeder Stadtteil über eine eigene Fernwärmezentrale 
verfügt. Die zu versorgenden Stadtgebiete und die dazugehörigen 
Zentralen sind auf die Ausbauphasen des Fernwärmenetzes abge-
stimmt. Gleichzeitig wird durch die dezentrale Spitzenlastdeckung 
und die gegenseitige Redundanz eine optimale Versorgungssicher-	
heit gewährleistet. Alle Zentralen werden durch ein übergeordnetes 
Leitsystem verbunden.

Abb. 6: Ausbau Fernwärmeversorgung
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Der städtische Energiefonds kann bei Heizungen, deren Erneuerung 
noch nicht ansteht, den Umstieg auf Fernwärme erleichtern. Muss 
eine bestehende Heizung hingegen umgehend erneuert werden 	
oder wird in einem Neubau eine neue Heizanlage erstellt, ist oft 	
ein Fernwärmeanschluss kurzfristig noch nicht verfügbar. Für diese 
Fälle sollen die Stadtwerke den sogenannten «vorgezogenen Fern-
wärmeanschluss» realisieren können. 

Die Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer bestellen den Fern-
wärmeanschluss und bezahlen die bezogene Wärme gemäss Regle-	
ment. Im Gegenzug liefern die Stadtwerke Wärme entweder ab der 
bestehenden Anlage mit Sanierungsbedarf oder aus einer Übergangs-
lösung mittels mobiler Heizzentrale oder eines Provisoriums. Sobald 
die Fernwärme verfügbar ist, stellen die Stadtwerke die Wärmeliefe-
rung um und die Liegenschaftseigentümerin bzw. der Liegenschafts-
eigentümer verfügt über die gewünschte Fernwärmeversorgung. 

Der vorgezogene Fernwärmeanschluss stellt ein wichtiges Element 
für den wirtschaftlichen Ausbau der Fernwärmeversorgung dar. Er 
hilft, den Ausbau der Fernwärme zu forcieren und in einem geplan-	
ten Fernwärmeausbaugebiet Fehlinvestitionen bei der Installation 
neuer Heizungen zu vermeiden. Zusätzlich kann der Druck von zeit-	
lichen Abhängigkeiten in komplexen Projekten gemindert werden.

Fernwärmezentrale Waldau

Fernwärmezentralen dienen als Spitzenlastzentralen im Fernwärme-
netz und werden mit Erdgas oder Heizöl betrieben. Sie beinhalten 
Spitzenlastkessel, Tanks zur Brennstofflagerung, Sicherheitseinrich-
tungen sowie Armaturen und Apparate für die Sicherstellung der 
Fernwärmeversorgung. Zurzeit wird noch vertieft abgeklärt, ob in der 
Waldau eine Kombination von Spitzenlastzentrale mit einem Block-
heizkraftwerk BHKW möglich und sinnvoll ist, wodurch bei erhöhtem 
Wärmebedarf zusätzlich wertvoller Spitzenstrom gewonnen werden 
könnte (wärmegeführte Stromproduktion). Wird gleichzeitig Wärme 
und Strom benötigt, erreichen BHKW einen Gesamtwirkungsgrad von 
75–85%.

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes
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Das für die Fernwärmezentrale Waldau vorgesehene Areal befindet 
sich im Eigentum der Stadt und wurde früher als Werkhof des 
Tiefbauamtes genutzt. Heute sind die ehemaligen Werkhofbauten 	
als Zwischennutzung vermietet. Für die Realisierung der Fernwärme-
zentrale ist eine Umzonung von der Wohnzone in die Zone für öffent-	
liche Bauten und Anlagen nötig. Die Zonenplanänderung wurde im 
Sommer 2010 öffentlich aufgelegt. Es sind keine Einsprachen einge-	
gangen. Die Zonenplanänderung ist Bestandteil dieser Vorlage.

Abb. 7: Mögliches Erscheinungsbild der FWZ Waldau
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Projektrisiken

Das Risikomanagement, wie es im Projekt Geothermie und Fern
wärme durchgeführt wird, baut auf der neuen internationalen Norm 
ISO 31000 «Riskmanagement – Principles and Guidelines» und den 
daraus abgeleiteten Spezifikationen des Regelwerks ONR 49000 
«Risikomanagement für Organisationen und Systeme» auf. Bei 
diesem Risikomanagementkonzept handelt es sich um einen Ansatz, 
bei dem die Frage nach den wesentlichen Risiken einer Organisation, 
eines Projektes oder eines Systems und die Einflussnahme darauf 
durch das Management im Vordergrund stehen. 

Die Risikobeurteilung zeigt, dass das Fündigkeitsrisiko – erwartungs-
gemäss – das grösste Risiko darstellt. Das Fündigkeitsrisiko zeigt 
letztlich auch das unternehmerische Risiko der Stadt im Geothermie-
projekt St.Gallen auf. Trotz sorgfältiger Datenrecherche und umfas-
sender geophysikalischer Vorerkundung mittels Seismik kann nur mit 
einer Bohrung erkundet werden, wie viel Wasser tatsächlich im 
Untergrund vorhanden ist.

Bei Tiefbohrungen können geringfügige Erschütterungen zwar nicht 
generell ausgeschlossen werden, sie sind aber sehr unwahrschein-
lich. Auch beim Geothermieprojekt von Basel hat die Bohrung selbst 
zu keinerlei spürbaren Erschütterungen geführt. Die Probleme sind 	
in Basel erst aufgetreten, als unter Hochdruck Wasser in den Unter-
grund gepresst wurde, um die Durchlässigkeit zu verbessern («Petro-
thermales System», vergleiche Abbildung 1). Da in St.Gallen das 
«Hydrothermale System» vorgesehen ist, sind keine vergleichbaren 
Massnahmen vorgesehen. Trotzdem wird noch vor den Bohrungen 
ein mikroseismisches Messnetz eingerichtet, das auch geringste 
Erschütterungen registrieren wird, unabhängig davon, ob sie natür
lichen Ursprungs sind oder durch die Bohrtätigkeit bzw. den Betrieb 
ausgelöst werden. 

Dank des schrittweisen Vorgehens kann das Projekt bei negativem 
Verlauf jederzeit ganz oder teilweise abgebrochen werden. Sollte 
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nach der ersten Bohrung kein Thermalwasser im Untergrund gefun-
den werden und müsste auf weitere Bohrungen verzichtet werden, 
so müssten die angefallenen Kosten in der Höhe von ca. 45 Mio. 
Franken für die 3-D-Seismik und die Arbeiten im Zusammenhang mit 
der ersten Bohrung durch Auflösung von Reserven abgeschrieben 
werden. 

Falls erst nach der zweiten Bohrung festgestellt würde, dass die 
Fördermenge von Thermalwasser zu gering wäre und damit die 	
geothermische Nutzung langfristig keinen Erfolg hätte (Worst-Case-	
Szenario), so müssten zusätzlich auch diese Investitionen in der 	
Höhe von ca. 15 Mio. Franken abgeschrieben werden. 

Bei einer verminderten geothermischen Leistung von etwa 50% ist 
ein eigenwirtschaftlicher  Betrieb bei einem durchschnittlichen Heizöl-	
preis von ca. 120 Franken pro 100 Liter noch möglich. Bei einer um 	
mehr als 50% verminderten geothermischen Leistung müssten die 
Investitionen und die entsprechende Wirtschaftlichkeit unter den 
dann gegebenen Rahmenbedingungen nochmals überprüft werden.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über Rahmenkredite von gesamthaft 159 Mio. 
Franken zulasten der Investitionsrechnung der Sankt Galler Stadt
werke. Entsprechend den Teilprojekten werden drei separate Rahmen-	
kredite beantragt:

Teilprojekt Geothermie	 CHF	 76’165’000
wovon für Bohrungen und Tests	 CHF 	 47’250’000

Geothermie-Heizkraftwerk	 CHF	 25’450’000

Verschiedenes	 CHF	 3’465’000

Teilprojekt Ausbau des Fernwärmenetzes	 CHF	 82’335’000

Teilprojekt Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse	 CHF	 500’000

Gesamtinvestition	 CHF	 159’000’000

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes
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Das Projekt wird langfristig durch die Nutzerinnen und Nutzer des 
Systems, also die Kundinnen und Kunden der Fernwärme, finanziert. 
Der Finanzplanung wurde ein Erdölpreis zwischen 80 und 120 Fran-	
ken pro 100 l Heizöl zugrunde gelegt. Die Eigenwirtschaftlichkeit des 
Projektes ist ab einem Heizölpreis von 100 Franken pro 100 l über 	
die der Planung zugrunde gelegte Periode von 40 Jahren gesichert. 
Durch den Ertrag aus dem Wärme- und Stromverkauf können sowohl 
die Betriebskosten gedeckt als auch die Investitionen amortisiert und 
verzinst werden. 

Die gesamte Finanzplanung mit den wichtigsten Eckdaten wurde 
durch einen externen Wirtschaftsprüfer überprüft. Die Herausforde-
rung liegt darin, der Projektkomplexität mit den entsprechenden 
Varianten gerecht zu werden und den Projektverlauf trotzdem mit 	
der angemessenen Sicherheit in den Finanzströmen abzubilden.

Die Stadt führt für ihre unselbständigen Unternehmen je eine 
Sonderrechnung. Dies ermöglicht es, die jeweiligen Kosten verur
sachergerecht denjenigen zu belasten, welche die entsprechenden 
Dienstleistungen nutzen. Für das Geothermie-Heizkraftwerk und 	
das Fernwärmenetz inkl. Fernwärmezentralen werden entsprechend 
eigene Baurechnungen und Betriebsrechnungen geführt. 

Zur Finanzierung grösserer Investitionen stellt die Stadt St.Gallen 	
die notwendigen Geldmittel in Form von internen Darlehen zur 
Verfügung. Die Fernwärmeversorgung hat die anfallenden Zinsen 	
und die notwendigen Rückzahlungen für den Geothermie- und den 
Fernwärme-Teil aus dem Ertrag des Wärmeverkaufes selbst zu 
erwirtschaften. Die Stadt als Eigentümerin der Stadtwerke trägt aber 
letztlich auch das Risiko für die Fernwärmeversorgung.
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Kostenkontrolle

In der Realisation werden die Kosten der Arbeitspakete aufgrund der 
laufenden Erkenntnisse schrittweise überprüft und präzisiert. Nach 
Erreichen der definierten Meilensteine gibt der Stadtrat jeweils die 
einzelnen Kostenblöcke frei. Sobald ein erfolgreicher Betrieb des 
Geothermie-Heizkraftwerks technisch nachgewiesen und rechtlich 
sowie wirtschaftlich gesichert ist, werden das vorhandene Wärme
potenzial bestimmt und die weiteren Phasen der Erweiterung der 
Fernwärmeversorgung der Stadt St.Gallen geplant. 

Dem Stadtparlament wird jährlich, im Rahmen des Geschäftsberichts, 
Rechenschaft über den Ausbaustand und das finanzielle Ergebnis 	
des Fernwärmenetzes abgelegt. Die zuständigen parlamentarischen 
Kommissionen haben Einblick in die laufende Planung und können 
jederzeit detaillierte Auswertungen oder finanzielle Kennzahlen des 
Netzbetriebes einsehen. Damit ist eine umfassende Kostenkontrolle 
durch das Stadtparlament und seine Kommissionen sichergestellt.

Die Argumente von Stadtparlament und Stadtrat

–	 �Das Projekt Geothermie St.Gallen eröffnet die Chance, den 
Verbrauch fossiler Energieträger zur Wärme- und Stromproduktion 
wesentlich zu reduzieren und schrittweise durch die Nutzung einer 
nachhaltigen, Ressourcen schonenden Bandenergie zu ersetzen;

–	 �die Geothermie hilft als einheimische Energiequelle die Abhängig-
keit von Rohstoff- und Stromimporten zu verringern und die 
Wertschöpfung vor Ort substanziell zu erhöhen;

–	 �die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts führt zu massgeb
lichen Verbesserungen für die Umwelt: So können die Emissionen 
aus Wärme- und Stromerzeugung auf Stadtgebiet (Kohlendioxid, 
Methan, Feinstaub usw.) durch die Nutzung der Erdwärme 
schrittweise reduziert werden;

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
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–	 �das im Energiekonzept 2050 festgelegte Ziel, dass die St.Galler 
Bevölkerung die Energie zur Erfüllung ihrer Wohnbedürfnisse auch 
in Zukunft sicher und zu einem vernünftigen Preis beziehen kann, 
ohne dadurch die Umwelt künftiger Generationen zu beeinträch
tigen, rückt einen grossen Schritt näher;

–	 �aus technischer Sicht kann mit einem erfolgreichen Geothermie-
projekt St.Gallen der Nachweis erbracht werden, dass Bau und 
Betrieb einer hydrothermalen Dublette für die Wärme- und 
Stromerzeugung im Ostschweizer Molassebecken möglich sind;

–	 �das Hauptrisiko beim hydrothermalen Geothermieprojekt in 
St.Gallen besteht darin, dass zu wenig oder zu wenig heisses 
Wasser angetroffen wird. Eine Versicherung gegen das Fündig-
keitsrisiko ist beim Bundesamt für Energie beantragt. Andere 
schwerwiegende Risiken bestehen nicht;

–	 �Stadtparlament und Stadtrat sind sich darin einig, dass das verblei-	
bende Risiko angesichts der grossen Chancen des Projektes einge-	
gangen und gemeinsam getragen werden muss.

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, den 
Beschluss des Stadtparlaments über Projektierung 
und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks und Aus-	
bau des städtischen Fernwärmenetzes anzunehmen.

St.Gallen, 14. September 2010

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident:	 Der Stadtschreiber:
Franz Fässler	 Manfred Linke
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Beschluss des Stadtparlaments

Das Stadtparlament hat am 24. August 2010 folgende Beschlüsse 
gefasst:

1.	 Für die Projektierung, die erforderlichen Bohrungen sowie den 	
Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks wird ein Rahmenkredit von 
76,2 Mio. Franken zulasten der Baurechnung Erdwärme erteilt.

2.	 Für die Projektierung, den Ausbau des Fernwärmenetzes und 	
die Erstellung von Fernwärmezentralen wird ein Rahmenkredit von 
82,3 Mio. Franken zulasten der Baurechnung Fernwärme erteilt.

3.	 Für Massnahmen zur Realisierung vorgezogener Fernwärme
anschlüsse wird ein Rahmenkredit von 500’000 Franken zulasten 	
der Baurechnung Fernwärme erteilt.

4.	 Die Zonenplanänderung Waldau gemäss beiliegendem Plan wird 
genehmigt.

5.	 Es wird festgestellt, dass die vorstehenden Beschlüsse gemäss 
Art. 7 Ziff. 2 lit. a sowie Art. 8 Ziff. 2 der Gemeindeordnung gesamthaft 
dem obligatorischen Referendum unterstehen.

Weitere Informationen

www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei der 
Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden.
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